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(54) KONTAKTIERVERFAHREN UND VERBINDUNGSANORDNUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kontak-
tieren eines Drahts (1), insbesondere eines Aluminium-
drahts, mit einem Anschlusskörper (4), insbesondere mit
einem Stecker eines Spulenkörpers (5), umfassend die
folgenden Schritte:
- der Draht (1) wird an mindestens einem Punkt (2, 3)

stoffschlüssig mit dem Anschlusskörper (4) verbunden;
- nach dem Verbinden wird eine den mindestens einen
Punkt (2, 3) umfassende Verbindungsstelle durch einen
Schrumpfschlauch (6) mit einem Innenkleber (7) umhüllt,
wobei der Schrumpfschlauch (6) den Anschlusskörper
(4) umgreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kontaktierverfahren
für einen Draht, insbesondere einen Aluminiumdraht, der
mit einem Anschlusskörper, insbesondere einem Ste-
cker eines Spulenkörpers, verbunden wird. Ferner betrifft
die Erfindung eine Verbindungsanordnung mit dem
Draht und dem Anschlusskörper sowie einen elektri-
schen Pumpenmotor, der die Verbindungsanordnung
aufweist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Kontaktierungsmethoden bekannt, um einen Draht,
beispielsweise einen als Wicklung für einen Elektromotor
genutzten Aluminiumdraht, mit dem Anschlusskörper zu
verbinden und die zwischen dem Draht und dem An-
schlusskörper gebildete Verbindungsstelle zu schützen.
Die Verbindung wird im industriellen Umfeld beispiels-
weise durch Löten oder Schweißen oder Ultraschallbon-
den hergestellt. Ebenso ist bekannt, eine Schneidklemm-
technik zum Verbinden des Drahts mit dem Anschluss-
körper zu verwenden.
[0003] Typischerweise bildet die Verbindungsstelle
zwischen dem Draht und dem Anschlusskörper eine
Schwachstelle, die es zu schützen gilt. Zum Schutz der
Verbindungsstelle ist es insofern bekannt, sie mit ther-
moplastischen oder duroplastischen Materialien zu um-
spritzen, sie mit Epoxy oder einem ähnlichen Material zu
vergießen oder eine Lackschicht aufzubringen. Ebenso
ist aus der CN 204 741 344 U bekannt, ein Fett oder
einen anderen Schmierstoff zum Schutz der Verbin-
dungsstelle auf ebendiese aufzubringen. Als Werkstoff
kommen hier mit Siliziumoxid verdickte Kohlenwasser-
stoffe, Polydimethylsiloxan oder ein klassisches Silikon
zur Anwendung.
[0004] Auch wenn sich die bekannten Methoden zur
Herstellung einer Umhüllung für die Verbindungsstelle in
der Praxis grundsätzlich bewährt haben, besteht insbe-
sondere aufgrund der stetig wachsenden Qualitätsstan-
dards und neuer Prüfroutinen (zum Beispiels Salzsprüh-
nebeltests) das Bestreben, die Kontaktierungsmethoden
weiter zu verbessern und den Schutz der Verbindungs-
stelle zu optimieren.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es insofern, ein Kon-
taktierverfahren, eine Verbindungsanordnung und einen
elektrischen Pumpenmotor anzugeben, bei dem die zwi-
schen dem Draht und dem Anschlusskörper gebildete
Verbindungsstelle besonders wirtschaftlich hergestellt
werden kann und in vorteilhafter Weise gegen schädi-
gende Umgebungseinflüsse geschützt ist.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe weist das erfindungs-
gemäße Kontaktierverfahren die Merkmale des Paten-
tanspruchs 1 auf.
[0007] Es wird dabei der Draht mit dem Anschlusskör-
per stoffschlüssig verbunden. Nach dem Herstellen der
Verbindung wird der Schrumpfschlauch mit dem Innen-
kleber über die Verbindungstelle gelegt.
[0008] Bevorzugt wird der Schrumpfschlauch nach
dem Herstellen der Umhüllung erwärmt. Beim Umhüllen

der Verbindungsstelle mit dem Schrumpfschlauch bezie-
hungsweise beim Erwärmen des Schrumpfschlauchs
kann ein Teil des thermoplastischen Innenklebers durch
einen Spalt hindurchtreten, welcher zwischen dem An-
schlusskörper und dem Schrumpfschlauch gebildet ist.
[0009] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass die Verbindungsstelle durch den Innenkleber
und den Schrumpfschlauch in hervorragender Weise
elektrisch isoliert ist. Zugleich sind die Verbindungsstelle
und der von der Umhüllung umfasste Teil des Drahts vor
Korrosion geschützt. Der Schrumpfschlauch mit dem In-
nenkleber verhindert den Kontakt mit Sauerstoff bezie-
hungsweise Wasser. Der Schrumpfschlauch ist zudem
alterungsbeständig. Durch den Innenkleber sowie den
Materialeigenschaften des Schrumpfschlauchs ist Span-
nungsrissen vorgebeugt beziehungsweise die Neigung
zum Verspröden minimiert. Die Verbindungsstelle ist be-
ständig gegen aggressive Medien wie Öl, Säure, Lauge
beziehungsweise Salze. Des Weiteren ist eine gute Tem-
peraturbeständigkeit in den normalen Betriebstempera-
turbereichen einer Aluminiumwicklung für Spulenkörper
gewährleistet. Zudem besteht nicht die Gefahr, dass der
Schrumpfschlauch schmilzt, da er bei Temperaturen
über den kristallinen Schmelzpunkt nicht mehr fließt, son-
dern elastisch wird wie ein Elastomer.
[0010] Die gute Isolation führt zudem dazu, dass der
Draht, wenn er als Aluminiumlackdraht ausgeführt ist,
keine zusätzliche Isolationsschicht beziehungsweise
keinen zusätzlichen Isolationsschutz mehr bedarf. Des
Weiteren begünstigt der verschrumpfte Schlauch, mit
dem die Verbindungsstelle umhüllt ist, eine gleichmäßige
und dauerhafte Krafteinwirkung auf die Verbindungs-
punkte. Sie stellt eine zusätzliche mechanische Siche-
rung dar und gewährleistet eine dauerhaft gute Verbin-
dung. Wirtschaftlich sind die Investitionskosten in die An-
lagentechnik gering. Der Verbindungsprozess ist
großserientauglich und gut beherrschbar. Die Taktzeiten
sind gering.
[0011] Die stoffschlüssige Verbindung zwischen dem
Draht und dem Anschlusskörper wird beispielsweise
durch Löten oder Schweißen hergestellt. Beispielsweise
kann der Draht auf den Anschlusskörper gebondet wer-
den. Beim Herstellen der Bondstelle kommt insbesonde-
re ein Bondautomat zum Einsatz. Dabei wird der Draht
von einem Werkzeug des Bondautomaten gegen den
Anschlusskörper gedrückt und von dem Werkzeug zu
Ultraschallschwingungen angeregt.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung werden
wenigstens zwei Verbindungspunkte ausgebildet. Die
wenigstens zwei und bevorzugt alle Verbindungspunkte
werden auf einer gleichen Seite des Anschlusskörpers
hergestellt.
[0013] Vorteilhaft kann durch das Bonden von Draht
und Anschlusskörper eine stoffschlüssige Verbindung
mit einem geringen elektrischen Übergangswiderstand
hergestellt werden. Dabei verbessert sich die Zuverläs-
sigkeit der elektrischen Verbindung, wenn zwei oder
mehr Verbindungspunkte zwischen dem Draht und dem
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Anschlusskörper hergestellt werden. Wirtschaftlich vor-
teilhaft werden die zwei oder mehr Punkte auf einer ge-
meinsamen Seite des Anschlusskörpers hergestellt, da
ein Umpositionieren des Anschlusskörpers und/oder des
Drahts beim Herstellen der Verbindung vermieden wer-
den kann.
[0014] Optional kann vorgesehen sein, dass der Draht
vor dem Bonden an dem Anschlusskörper wenigstens
grob positioniert wird. Der Anschlusskörper kann zu die-
sem Zweck Führungsmittel für den Draht vorsehen. Bei-
spielsweise können an dem Anschlusskörper Führungs-
ausnehmungen für den Draht vorgesehen werden.
[0015] Eine Anwendungsmöglichkeit liegt im Bereich
der Kontaktierung von Aluminiumdraht, beispielsweise
von Aluminiumlackdraht für eine Aluminiumdrahtwick-
lung eines Elektromotors, bei der die Kontaktierung des
Aluminiumdrahtes durch einen Ultraschall-Drahtbond-
automaten erzeugt wird.
[0016] Für die Auswahl des Schrumpfschlauches sind
die Geometrie des zu isolierenden Bereichs, das heißt
die Geometrie des Anschlusskörpers und der Verbin-
dungsstelle zu berücksichtigen sowie die Qualitätsanfor-
derungen, die an das Produkt gerichtet sind, in Betracht
zu ziehen. Hierbei sind besonders die Dauereinsatztem-
peratur des Schrumpfschlauchs sowie die der durch den
Draht gebildeten Wicklung zu berücksichtigen. Ein wei-
terer wichtiger Parameter ist das zu schützende Volu-
men, welches der Innenkleber abdichten muss. Dies
muss bei der Auswahl des Schrumpfschlauches eben-
falls berücksichtigt werden.
[0017] Die Verwendung des Schrumpfschlauchs mit
dem Innenkleber ist verfahrenstechnisch sehr vorteilhaft,
da in einem gemeinsamen Verfahrensschritt der Innen-
kleber und der Schrumpfschlauch angesetzt werden
können. Als Innenkleber kann beispielsweise ein ther-
moplastischer Innenkleber und insbesondere ein Innen-
kleber auf Polyamid-Basis zur Anwendung kommen. Bei-
spielsweise kann ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
(Elastomerkleber) als Innenkleber zur Anwendung kom-
men. Insbesondere bei der Verwendung des thermoplas-
tischen Innenklebers kann ein Schmelzpunkt desselben
im Bereich von zirka 135 °C vorgesehen sein.
[0018] Bei der Erprobung des erfindungsgemäßen
Kontaktierverfahrens hat sich gezeigt, dass ein sehr gu-
ter mechanischer Schutz vor Stößen, Schwingungen und
dergleichen hergestellt ist. Die elektrisch leitende Ver-
bindung ist daher dauerhaft hergestellt.
[0019] Zur Lösung der Aufgabe weist die erfindungs-
gemäße Verbindungsanordnung die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 7 auf.
[0020] Die erfindungsgemäße Verbindungsanord-
nung umfasst insofern einen Anschlusskörper und einen
mit dem Anschlusskörper an einer Verbindungsstelle in
wenigstens einem Verbindungspunkt stoffschlüssig fest-
gelegten Draht sowie eine Umhüllung für die Verbin-
dungsstelle. Die Umhüllung weist einen den Draht und
den Anschlusskörper im Bereich der Verbindungsstelle
umgreifenden thermoplastischen Innenkleber sowie ei-

nen den Draht und den Anschlusskörper ebenfalls im
Bereich der Verbindungsstelle umgreifenden Schrumpf-
schlauch auf. Beispielsweise dient ein Flachstecker ei-
nes Spulenkörpers als Anschlusskörper.
[0021] Der Innenkleber ist bevorzugt als Elastomerkle-
ber oder thermoplastischer Innenkleber ausgebildet und
zwischen dem Anschlusskörper und dem Schrumpf-
schlauch vorgesehen.
[0022] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind der Draht und der Anschlusskörper an
wenigstens zwei Punkten miteinander stoffschlüssig ver-
bunden. Die zwei Punkte sind nach der bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung auf einer gemeinsamen Sei-
te des Anschlusskörpers und bevorzugt auf einer ge-
meinsamen Flachseite des als Anschlusskörper dienen-
den Flachsteckers vorgesehen.
[0023] Eine Verwendung des erfindungsgemäßen
Kontaktierverfahrens ist insbesondere für elektrische
Pumpenmotoren vorgesehen. Derartige Pumpenmoto-
ren weisen insofern eine erfindungsgemäße Verbin-
dungsanordnung auf, um einen Draht der Wicklungen
stoffschlüssig an einem Anschlusskörper des Motors
festzulegen.
[0024] Die stoffschlüssige Verbindung zwischen dem
Draht und dem Anschlusskörper kann nach der Erfin-
dung beispielsweise durch Schweißen oder Löten und
insbesondere durch Ultraschalldrahtbonden hergestellt
werden.
[0025] Aus den weiteren Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung sind weitere Vorteile,
Merkmale und Einzelheiten der Erfindung zu entnehmen.
Dort erwähnte Merkmale können jeweils einzeln für sich
oder auch in beliebiger Kombination erfindungswesent-
lich sein. Erfindungsgemäß beschriebene Merkmale und
Details der Verbindungsanordnung gelten selbstver-
ständlich auch im Zusammenhang mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren und umgekehrt. So kann auf die Of-
fenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen werden. Die Zeichnun-
gen dienen lediglich beispielhaft der Klarstellung der Er-
findung und haben keinen einschränkenden Charakter.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1 einen ersten Verfahrensschritt bei der Herstel-
lung einer erfindungsgemäßen Verbindungsa-
nordnung,

Fig. 2 die erfindungsgemäße Verbindungsanordnung
nach Fig. 1 im fertigen Zustand und

Fig. 3 eine zweite Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Verbindungsanordnung.

[0027] Nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß der Fig. 1 und 2 ist eine erfindungsgemäße
Verbindungsanordnung für einen elektrischen Pumpen-
motor vorgesehen, welche zwei Anschlusskörper 4 vor-
sieht, die nach Art eines Flachsteckers aus einem elek-
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trisch leitenden Werkstoff hergestellt sind. Als Teil der
Verbindungsanordnung ist ferner ein Draht 1 vorgese-
hen, welcher einerseits eine Wicklung 10 bildet und an-
dererseits in zwei Punkten 2, 3 an den Anschlusskörpern
4 festgelegt ist. Die zum stoffschlüssigen, elektrisch lei-
tenden Verbinden des Drahts 1 mit dem Anschlusskörper
4 ausgebildeten Verbindungspunkte 2, 3 sind in dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel der Erfindung mittels ei-
nes Ultraschall-Drahtbondautomaten hergestellt. Es ist
hierbei so, dass der Draht 1 von einem Werkzeug des
Bondautomaten gegen den Anschlusskörper 4 ange-
drückt wird und dass das Werkzeug zu Ultraschall-
schwingungen angeregt wird. Aufgrund der Ultraschall-
schwingungen verbindet sich der Draht 1 stoffschlüssig
mit dem Anschlusskörper 4.
[0028] Eine Festlegung des Drahts 1 an dem An-
schlusskörper 4 gemäß Fig. 1 wird insbesondere vor dem
Herstellen der Bondverbindung erreicht, indem der Draht
1 um den Anschlusskörper 4 gewickelt und im Bereich
von zwei Führungsausnehmungen 9 positioniert wird,
welche an zwei einander gegenüberliegenden Schmal-
seiten des Flachsteckers 4 gebildet sind. Die Verbin-
dungspunkte 2, 3 sind an zwischen den Führungsaus-
nehmungen 9 auf einer gleichen Flachseite des An-
schlusskörpers 4 vorgesehen.
[0029] Nach dem Herstellen der elektrisch leitenden
Verbindung zwischen dem Draht 1 und dem Anschluss-
körper 4 wird im Weiteren im Bereich der die Punkte 2,
3 umfassenden Verbindungsstelle ein Schrumpf-
schlauch 6 mit einem thermoplastischen Innenkleber 7
aufgebracht, der die Verbindungsstelle elektrisch isoliert
und kapselt (vergleiche Fig. 2). Der Schrumpfschlauch
6 umgreift hierbei den Anschlusskörper 4 mit dem Draht
1 sowie dem thermoplastischen Innenkleber 7. Der
Schrumpfschlauch 6 wird nach dem Herstellen der Um-
hüllung erwärmt. Im Bereich eines zwischen dem An-
schlusskörper 4 einerseits und dem Schrumpfschlauch
6 andererseits gebildeten Spalts tritt ein Teil des thermo-
plastischen Innenklebers 7 aus (nicht dargestellt).
[0030] Die Anschlusskörper 4 dienen der Kontaktie-
rung der von einem Spulenkörper 5 getragenen Wick-
lungen 10. Vorliegend ist ein weiterer Anschlusskörper
8 vorgesehen, welcher elektrisch nicht kontaktiert ist und
in der dargestellten Ausführungsform ohne Funktion
bleibt.
[0031] Nach einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß Fig. 3 ist in einer zweiten Verbindungsan-
ordnung der Spulenkörper 5 mit den zwei Anschlusskör-
pern 4 dahingehend modifiziert, dass die als Flachste-
cker ausgeführten Anschlusskörper 4 in einer gleichen
Orientierung vorgesehen sind, wohingegen in dem ers-
ten Ausführungsbeispiel der Erfindung die Anschlusskör-
per 4 eine um 90° gedrehte Orientierung zueinander auf-
weisen.
[0032] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend dis-
kutierte und in den Figuren gezeigten Ausführungsfor-
men beschränkt.
[0033] Beispielsweise kann die stoffschlüssige Verbin-

dung des Drahts 1 mit dem Anschlusskörper 4 durch ein
beliebiges Schweißverfahren als Schweißverbindungs-
stelle oder durch ein Lötverfahren als Lötstelle hergestellt
sein.
[0034] Als Innenkleber kann ein Elastomerkleber vor-
gesehen werden und insbesondere ein Innenkleber auf
Ethylen-Vinylacetat-Basis (Ethylen-Vinylacetat-Copoly-
mer).
[0035] Gleiche Bauteile und Bauteilfunktionen sind
durch gleiche Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0036] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegend dar-
gestellte Ausführungsvariante beschränkt. Insbesonde-
re kann der Anschlusskörper 4 eine abweichende Geo-
metrie aufweisen. Ebenso ist das erfindungsgemäße
Verfahren nicht beschränkt auf die Ultraschallbonden
von Aluminiumdraht 1.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kontaktieren eines Drahts (1), ins-
besondere eines Aluminiumdrahts, mit einem An-
schlusskörper (4), insbesondere mit einem Stecker
eines Spulenkörpers (5), umfassend die folgenden
Schritte:

- der Draht (1) wird an mindestens einem Punkt
(2, 3) stoffschlüssig mit dem Anschlusskörper
(4) verbunden;
- nach dem Verbinden wird eine den mindestens
einen Punkt (2, 3) umfassende Verbindungs-
stelle durch einen Schrumpfschlauch (6) mit ei-
nem Innenkleber (7) umhüllt, wobei der
Schrumpfschlauch (6) den Anschlusskörper (4)
umgreift.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schrumpfschlauch (6) nach dem
Umhüllen der Verbindungsstelle erwärmt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die stoffschlüssige Verbindung
in dem wenigstens einen Punkt (2, 3) mittels eines
Bondautomaten hergestellt wird, wobei der Draht (1)
von einem Werkzeug des Bondautomaten gegen
den Anschlusskörper (4) angedrückt und von dem
Werkzeug zu Ultraschallschwingungen angeregt
wird, und/oder dass die stoffschlüssige Verbindung
als Schweißverbindung und/oder Lötverbindung
hergestellt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass als Innenkleber (7)
für den Schrumpfschlauch ein thermoplastischer In-
nenkleber und bevorzugt ein Innenkleber auf Poly-
amidbasis verwendet wird und/oder dass als Innen-
kleber ein Elastomerkleber und insbesondere ein
Kleber auf Ethylen-Vinylacetat-Basis verwendet
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wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei und
bevorzugt alle Punkte (2, 3) auf einer gleichen Flach-
seite des Anschlusskörpers (4) hergestellt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass beim Umhüllen der
Verbindungsstelle mit dem Schrumpfschlauch (6)
und/oder beim Erwärmen des Schrumpfschlauchs
(6) ein Teil des Innenklebers (7) durch einen zwi-
schen dem Anschlusskörper (4) und dem Schrumpf-
schlauch (6) gebildeten Spalt hindurchtritt.

7. Verbindungsanordnung umfassend einen An-
schlusskörper (4) und einen an dem Anschlusskör-
per (4) an einer Verbindungsstelle in wenigstens ei-
nem Punkt (2, 3) stoffschlüssig festgelegten Draht
(1) sowie umfassend eine Umhüllung für die Verbin-
dungsstelle, wobei die Umhüllung einen den Draht
(1) und den Anschlusskörper (4) im Bereich der Ver-
bindungsstelle umgreifenden Schrumpfschlauch (6)
mit einem Innenkleber (7) vorsieht.

8. Verbindungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Draht (1) als Aluminium-
draht und bevorzugt als Aluminiumlackdraht ausge-
bildet ist.

9. Verbindungsanordnung nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlusskörper
(4) durch einen Flachstecker eines Spulenkörpers
(5) gebildet ist.

10. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Innen-
kleber (7) zwischen dem Anschlusskörper (4) und
dem Schrumpfschlauch (6) vorgesehen ist.

11. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht
(1) mit dem Anschlusskörper (4) in wenigstens zwei
Punkten (2, 3) verbunden ist, wobei die Punkte (2,
3) auf einer gemeinsamen Seite des Anschlusskör-
pers (4) und insbesondere auf einer gleichen Flach-
seite des Flachsteckers vorgesehen sind.

12. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass als Innen-
kleber (7) ein thermoplastischer Innenkleber
und/oder ein Elastomerkleber vorgesehen sind.

13. Verbindungsanordnung nach einem der Ansprüche
7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht
(1) und der Anschlusskörper (4) durch ein Kontak-
tierverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ver-
bunden sind.

14. Elektrischer Pumpenmotor umfassend eine Wick-
lung (10), welche auf einem Spulenkörper (5) vor-
gesehen ist, und umfassend einen Anschlusskörper
(4) zum elektrischen Kontaktieren der Wicklung (10),
dadurch gekennzeichnet, dass zum Verbinden ei-
nes Drahts (1) der Wicklung (10) mit dem Anschluss-
körper (4) eine Verbindungsanordnung nach einem
der Ansprüche 7 bis 13 vorgesehen ist.

15. Verwendung eines Kontaktierverfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 zur Herstellung eines
Anschlusses für eine Wicklung (10) eines Elektro-
motors und bevorzugt zur Herstellung eines An-
schlusses für eine Wicklung (10) eines elektrischen
Pumpenmotors.
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